
Beschluss: 
 
Bei der Beratung und Beschlussfassung sind Ausschließungsgründe nach § 22 GO nicht 
mitgeteilt worden. 
 
Die Vorlage wird auf Antrag der SPD-Rathausfraktion einstimmig zurückgestellt bis zum 
Vorliegen des Gutachtens und der Beratung im Stadtteilbeirat. 
 


